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der Clearingstelle EEG|KWKG 
 

Messkonzepte und Abnahmepflicht des Netzbetreibers sowie Umsetzungspflicht des gMSB 

 

Der Einleitungsbeschluss vom 12.01.2026 (2026/1-VIII) stellt zutreffend fest, dass sich die Clearingstelle 
bereits in der Empfehlung 2018/33 mit der Frage beschäftigt hat, ob ein streitiges Messkonzept ein 
Grund für die Verweigerung eines Netzanschlusses oder eine Netztrennung sein kann. 

Die Clearingstelle kam zu dem Ergebnis, dass ein Streit über das Messkonzept kein ausreichender Grund 
ist, eine bereits angeschlossene EEG- oder KWK-Anlage vom Netz zu trennen oder den Anschluss einer 
Anlage bis zur Klärung des Messkonzepts zu verweigern. 

Verweigert ein Netzbetreiber den Anschluss allein wegen eines streitigen Messkonzepts, obwohl die 
Netzsicherheit nicht gefährdet ist, verstößt er gegen seine Pflicht zum vorrangigen und unverzüglichen 
Anschluss nach § 8 EEG bzw. § 3 KWKG. In solchen Fällen kann er auch für Schäden haften, etwa für 
entgangene Einspeisevergütungen. Diese Grundsätze gelten auch für das in der Praxis häufig 
umstrittene Messkonzept des virtuellen Summenzählers. 

Mit der Einführung des § 20 Abs. 1d EnWG im Mai 2023 hat der Gesetzgeber ausdrücklich ermöglicht, 
anstelle eines physischen Summenzählers einen virtuellen Summenzähler über intelligente Messsysteme 
zu bilden. Ziel der Regelung ist insbesondere eine Kostenentlastung bei Mieterstrommodellen. Die 
Einführung des virtuellen Summenzählers dient ausdrücklich der Ermöglichung neuer dezentraler 
Versorgungsmodelle wie der Gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung und Mieterstrommodellen. Eine 
restriktive Auslegung der Umsetzungsverpflichtungen durch Netzbetreiber oder Messstellenbetreiber 
würde die gesetzgeberisch intendierte Dezentralisierung des Energiesystems konterkarieren. 

Zudem können Anschlussnehmer:innen und Anlagenbetreiber nach § 34 Abs. 2 MsbG verlangen, dass die 
erforderlichen Zählpunkte mit intelligenten Messsystemen ausgestattet werden. Seit Juni 2025 

Hannover, 13. März 2026 
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existieren außerdem standardisierte Marktprozesse, die die praktische Umsetzung solcher 
Messkonzepte ermöglichen. 

Daraus folgt: Anspruchsberechtigte nach §§ 8 und 11 EEG haben grundsätzlich auch einen Anspruch 
darauf, dass ein gesetzlich zulässiges Messkonzept nach § 20 Abs. 1d EnWG umgesetzt wird. 

§ 20 Abs. 1d EnWG konkretisiert dabei eine Nebenpflicht des Netzbetreibers im Rahmen seiner Pflicht, 
Netzzugang und -nutzung zu ermöglichen. Ein gesetzeskonformes Messkonzept ist daher keine 
Grundlage für eine Verweigerung, sondern vielmehr Voraussetzung für die Abnahmepflicht nach § 11 EEG. 

Im Rahmen des Empfehlungsverfahrens 2026/1-VIII stellt sich daher vor allem die Frage, unter welchen 
Voraussetzungen eine Abnahme dennoch rechtmäßig verweigert werden kann, etwa unter 
Berücksichtigung der §§ 20 Abs. 2 und 20b EnWG. 

1. Stellt die Ablehnung eines im Übrigen mit den gesetzlichen Vorgaben zu vereinbarendes Mess- und 
Abrechnungskonzeptes durch den Netzbetreiber einen Verstoß gegen seine gesetzlichen Pflichten, 
insbesondere seine Abnahmepflicht nach § 11 Abs. 1 EEG 2023 bzw. § 3 Abs. 2 KWKG2025, dar? 
Lehnt ein Netzbetreiber ein Mess- und Abrechnungskonzept ab, das mit den gesetzlichen Vorgaben 
vereinbar ist, stellt dies grundsätzlich eine Pflichtverletzung im Rahmen der §§ 8 und 11 EEG dar. 

§ 8 EEG verpflichtet Netzbetreiber, Anlagen vorrangig und unverzüglich an das Netz anzuschließen. Sie 
müssen alle zumutbaren organisatorischen und personellen Maßnahmen ergreifen, um 
Anschlussbegehren zeitnah umzusetzen. 

§ 11 EEG verpflichtet Netzbetreiber außerdem, den erzeugten Strom wirtschaftlich und rechtlich zu 
übernehmen (kaufmännische Abnahme). Das bedeutet insbesondere, dass der Strom in den EEG-
Bilanzkreis aufgenommen wird. 

Damit die Abnahme erfolgen kann, muss die Strommenge ordnungsgemäß gemessen und bilanziert 
werden. Der Anlagenbetreiber kann dabei grundsätzlich zwischen gesetzlich zulässigen Messkonzepten 
wählen. Dazu gehört ausdrücklich auch der virtuelle Summenzähler nach § 20 Abs. 1d EnWG. 

Bereits das OLG Düsseldorf hat entschieden, dass Netzbetreiber Messkonzepte nur dann ablehnen 
dürfen, wenn dies aus Gründen eines sicheren und störungsfreien Netzbetriebs erforderlich ist. Diese 
Grundsätze gelten auch für gesetzlich vorgesehene Messkonzepte. Daher stellt die Ablehnung eines 
gesetzeskonformen Messkonzepts in der Regel eine Verletzung der Abnahmepflicht nach § 11 EEG dar.  
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a) Bejahendenfalls: Unter welchen Voraussetzungen? 

Eine Ablehnung kann nur in engen Ausnahmefällen gerechtfertigt sein. 

Zunächst muss der Anlagenbetreiber die technischen Anforderungen nach § 10 EEG erfüllen, etwa die 
Vorgaben der Technischen Anschlussbedingungen und der einschlägigen VDE-Regeln. Sind diese 
Voraussetzungen nicht erfüllt, kann der Netzbetreiber den Anschluss vorübergehend verweigern. 

Darüber hinaus kann der Netzbetreiber Anlagen vorübergehend vom Netz nehmen, wenn dies für 
Reparatur- oder Wartungsarbeiten notwendig ist. 

Im Übrigen muss das gewählte Messkonzept lediglich sicherstellen, dass eine eichrechtskonforme 
Messung möglich ist, die Marktkommunikation funktioniert und diskriminierungsfreier Netzzugang 
gewährleistet bleibt. 

b) Inwieweit sind § 20 Abs. 2 sowie ggf. § 20b Abs. 2 Nr. 1, 2EnWG hierbei zu berücksichtigen? 
Insbesondere: Inwieweit kann die Gewährung des Netzzugangs aus betriebsbedingten oder sonstigen 
Gründen (ohne Netzkapazitätsfragen) nicht möglich oder zumutbar sein? 

Nach § 20 Abs. 2 EnWG kann ein Netzbetreiber Netzzugang verweigern, wenn dieser aus 
betriebsbedingten oder sonstigen Gründen unmöglich oder unzumutbar istDiese Ausnahmeregelung ist 
jedoch eng auszulegen, da Netzzugang grundsätzlich die Regel und seine Verweigerung die Ausnahme 
darstellt. 

Betriebsbedingte Gründe im Sinne des § 20 Abs. 2 EnWG 

Betriebsbedingte Gründe beziehen sich vor allem auf Aspekte der Netzsicherheit und des störungsfreien 
Netzbetriebs, etwa: 

• Maßnahmen zur Sicherung des Netzbetriebs 
• Vermeidung von Netzstörungen 
• betriebsnotwendige Arbeiten 

Solche Gründe müssen einen direkten Zusammenhang mit der Betriebsführung des Netzes haben. 
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„Unmöglichkeit“ und „Unzumutbarkeit“ im Sinne des § 20 Abs. 2 EnWG 

Betriebsbedingte Gründe beziehen sich vor allem auf Aspekte der Netzsicherheit und des störungsfreien 
Netzbetriebs, etwa: 

Eine Verweigerung kommt nur in Betracht, wenn die Gewährung des Netzzugangs für den Netzbetreiber 
unzumutbar wäre. Dies setzt eine umfassende Interessenabwägung voraus. 

Zu berücksichtigen sind insbesondere: 

• die wirtschaftlichen Interessen des Netzbetreibers 
• das Interesse des Anlagenbetreibers am Netzzugang 
• die Ziele des Energiewirtschaftsgesetzes (§ 1 EnWG) 
• das besondere öffentliche Interesse an erneuerbaren Energien (§ 2 EEG) 

Fehlende IT-Umsetzung als Ablehnungsgrund 
In der Praxis berufen sich Netzbetreiber häufig darauf, dass Messkonzepte mit virtuellem Summenzähler 
in ihren IT-Systemen noch nicht abgebildet werden können. Dies stellt jedoch keinen ausreichenden 
Ablehnungsgrund dar. 

Der virtuelle Summenzähler ist seit 2023 gesetzlich vorgesehen und wurde bereits zuvor diskutiert und 
teilweise angewendet. Netzbetreiber hatten daher ausreichend Zeit, ihre Systeme entsprechend 
anzupassen.Eine fehlende IT-Umsetzung kann zwar als betriebsbedingter Umstand eingeordnet werden, 
führt jedoch nicht zu einer rechtlichen Unzumutbarkeit, da sie dem Verantwortungsbereich des 
Netzbetreibers zuzurechnen ist. 

Nicht ausreichend sind daher insbesondere: 

• fehlende Abbildbarkeit im internen IT-System 
• mangelnde Erfahrung mit dem Messkonzept 

Wie dargestellt betrifft § 20 Abs. 2 EnWG in erster Linie physische oder betriebliche Einschränkungen 
des Netzbetriebs. Mess- und Abrechnungskonzepte betreffen hingegen primär die 
energiewirtschaftliche Bilanzierung und Marktkommunikation und können damit regelmäßig keine 
betriebliche Einschränkung des Netzbetriebs darstellen. Eine Ablehnung gesetzeskonformer 
Messkonzepte kann zudem gegen das Diskriminierungsverbot des § 20 Abs. 1 EnWG verstoßen, wenn 
Netzbetreiber faktisch nur bestimmte Messkonzepte akzeptieren und dadurch alternative 
Geschäftsmodelle, insbesondere Mieterstrom und Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung, erschweren 
oder verhindern. 
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2. Ist der grundzuständige Messstellenbetreiber berechtigt, ein im Übrigen mit den gesetzlichen 
Vorgaben vereinbares Mess- und Abrechnungskonzept abzulehnen, das von dem bzw. der 
Anlagenbetreibenden gewünscht wird?  

Der grundzuständige Messstellenbetreiber (gMSB) ist grundsätzlich nicht berechtigt, ein 
gesetzeskonformes Mess- und Abrechnungskonzept abzulehnen. 

Eine Ablehnung kommt nur in seltenen Ausnahmefällen in Betracht, wenn die Umsetzung technisch 
unmöglich oder im Rahmen des Rollouts noch nicht verpflichtend ist (§ 34 Abs. 2 MsbG). Die 
Gesetzesbegründung stellt ausdrücklich klar, dass diese Ablehnungsgründe abschließend sind.  

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass der gMSB im Rahmen seiner Aufgaben neutral zu handeln 
hat und insbesondere nicht mittelbar netzbetriebliche oder vertriebliche Interessen durch eine 
restriktive Auslegung seiner Umsetzungspflichten verfolgen darf. Eine Verweigerung durch den gMSB 
darf zudem nicht dazu führen, dass Anlagenbetreiber faktisch gezwungen werden, auf wettbewerbliche 
Messstellenbetreiber (wMSB) auszuweichen 

Insbesondere kann sich der gMSB nicht auf Gründe berufen, die außerhalb seines 
Verantwortungsbereichs liegen. Dazu gehört etwa der sichere Netzbetrieb, der Aufgabe des 
Netzbetreibers ist. 

Nur wenn eine Leistung objektiv und dauerhaft technisch unmöglich ist, kann der gMSB ihre Umsetzung 
verweigern. 

 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 






